
DAS GEWERK-
SCHAFFEN WIR!
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Kollektivvertragsverhandlungen 2022/2023
METALLGEWERBE

+ 8,0-7,1 % KV-Mindestgehälter 
Anhebung der Lehrlingseinkommen 
um bis zu +12,4% 
Klimaticket für Lehrlinge

MINDESTGEHALTSTABELLE
AB 1. JÄNNER 2023

GEWERKSCHAFT
WIRKT! MONATSGEHALT

MONATSGEHALT

MEHR PRO JAHR

MEHR PRO JAHR
+ 1+ 1

WIR HABEN

EINEN ABSCHLUSS!VWGrJ I II III IV V VI Meister- 
gruppe:

im 
1.u.2. 1.700,19 1.910,63 2.373,95 2.977,96 3.750,71 5.286,88 3.602,10

nach 2 1.785,09 2.042,23 2.540,15 3.186,40 4.013,28 5.947,71 3.602,10

nach 4 1.899,84 2.173,81 2.706,29 3.394,86 4.275,82   3.752,41

nach 5           6.608,59  

nach 6 2.014,62 2.307,07 2.872,49 3.603,31 4.538,38   3.902,70

nach 8 2.129,37 2.440,54 3.038,65 3.811,76 4.800,90   4.053,01

nach 
10 2.244,95 2.574,02 3.204,85 4.020,24 5.063,46   4.203,28

nach 
12 2.344,71 2.688,36 3.347,26 4.198,91 5.288,53   4.353,58

nach 
15 2.527,64 2.898,10 3.608,38 4.526,45 5.701,09   4.595,79

nach 
16 2.527,64 2.898,10 3.608,38 4.526,45 5.701,09    

nach 
18 2.527,64 2.898,10 3.608,38 4.526,45 5.701,09    

Mindestgehaltstabelle für:  
Angestellte im Geltungsbereich  
des Kollektivvertrages Metallgewerbe ICH

MACH
MICH
STARK!

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

q Betriebsabzug
Ich erkläre, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingseinkommen 
abgezogen werden kann. Ich erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhe-
bung erforderlichen personenbezogenen Daten (umseits angegebene Daten und Gewerkschaftszugehörigkeit, Beitrags-
daten, KV-Zugehörigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten, Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensio-
nierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der Gewerkschaft verarbeitet werden dürfen, wobei ich 
diese Einwilligung zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

q SEPA Lastschrift-Mandat (Bankeinzug)
Ich ermächtige die GPA, die Zahlungen meines Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GPA auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschriften ein-
zulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.
Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide 
oder der Abzug des Mitgliedsbeitrages über den Betrieb nicht mehr möglich ist, ersuche ich die Zahlungsart ohne 
Rücksprache auf SEPA-Lastschrift von meinem bekannt gegebenen Konto umzustellen.

IBAN                                                                                                  BIC

...........................................................................  
Datum/Unterschrift

Ich bestätige, nachstehende Datenschutzerklärung (auch abrufbar unter www.oegb.at/da-
tenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

.......................................................................................................................  
Datum/Unterschrift
ÖGB-ZVR-Nr.: 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541

Bitte die ausgefüllte Mitgliedsanmeldung beim Betriebsrat abgeben oder in ein frankiertes Kuvert stecken und 
senden an: Gewerkschaft GPA, Service Center, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien



Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes 
Anliegen. In dieser Datenschutzinformation informieren 
wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung 
im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Eine umfassende 
Information, wie der Österreichische Gewerkschaftsbund 
(ÖGB)/Gewerkschaft GPA) mit Ihren personenbezogenen 
Daten umgeht, finden Sie unter www.oegb.at/datenschutz.

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der  
Österreichische Gewerkschaftsbund. Wir verarbeiten die 
umseits von Ihnen angegebenen Daten mit hoher Ver-
traulichkeit, nur für Zwecke der Mitgliederverwaltung der 
Gewerkschaft und für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft bzw. 
solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen 
können. Rechtliche Basis der Datenverarbeitung ist Ihre 
Mitgliedschaft im ÖGB/GPA; soweit Sie dem Betriebsabzug 
zugestimmt haben, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der 
dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB/GPA selbst 
oder durch von diesem vertraglich beauftragte und kont-
rollierte Auftragsverarbeiter. Eine sonstige Weitergabe der 

Daten an Dritte erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdrück-
lichen Zustimmung. Die Datenverarbeitung erfolgt aus-
schließlich im EU-Inland.

Ihnen stehen gegenüber dem ÖGB/GPA in Bezug auf die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die Rechte 
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung 
der Verarbeitung zu. Gegen eine Ihrer Ansicht nach un-
zulässige Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit 
eine Beschwerde an die österreichische Datenschutz-
behörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.  
Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten: 
Gewerkschaft GPA, 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Tel.: +43 (0)5 0301, E-Mail: service@gpa.at

Österreichischer Gewerkschaftsbund
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 
Tel.: +43 (0)1 534 44-0, E-Mail: oegb@oegb.at 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:  
datenschutzbeauftragter@oegb.at.

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)



Das Klimaticket stellt eine absolute  
Innovation innerhalb der 
Kollektivvertragslandschaft dar. 
Der heurige Abschluss ist der erste  
Angestellten Kollektivvertrag, wo  
diese klimafreundliche Maßnahme  
getroffen wurde. Bedenkt man die  
Kosten für ein Klimaticket von € 821,-  
bis zum Alter von 25 Jahren, ist der Abschluß noch höher zu bewerten.

REISEAUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN: 
§ 10 Ziff. 4 lit. b: EUR 10,70 - ab 6 Stunden
§ 10 Ziff. 4 lit. c: EUR 26,40 - ab 11 Stunden
§ 10 Ziff. 4 lit. d: EUR 47,11 bzw. 26,40 - ab 11 Stunden mit 
                            Übernachtung bzw. am An- und Abreisetag
§ 10 Ziff. 4 lit. e: EUR 16,73 – Nachtgeld, wenn kein Quartier
                            zur Verfügung gestellt wird 

§ 6 NACHTARBEIT:

Sondervergütung  EUR 2,35 

 Geltungsbeginn: 1. Jänner 2023

Die heurigen Kollektivvertragsverhandlungen waren von unserem Bestreben  
geprägt, einen Abschluss zu erwirken, der nicht nur die Teuerung, sondern 
auch die gute wirtschaftliche Lage in vielen Bereichen des Metallgewer-
bes berücksichtigt. Mit mindestens +7,1%, bei einer zu Grunde liegenden 
Inflationsrate von 6,3%, haben wir den höchsten Abschluss seit den 70ern 
erwirkt und konnten unsere Ziele, dank der vielen Gewerkschaftsmitglieder 
im Rücken, erreichen. 
 
GEHALTSRECHTLICH: 

 Erhöhung der kollektivvertraglichen Mindestgehälter in
 den Verwendungsgruppen I und II um 8,0 %
 den Verwendungsgruppen III und IV um 7,3 %
 der Verwendungsgruppe V um 7,2 %
 der Verwendungsgruppe VI um 7,1 %
 der Meistergruppe um 7,2 %

 Erhöhung der IST-Gehälter in
 den Verwendungsgruppen I bis VI um 7,1 %
 der Meistergruppe um 7,1 %
 Das entspricht kumuliert einen Monatsgehalt pro Jahr!

 Erhöhung der monatlichen Lehrlingseinkommen:
 1. Lehrjahr    +9,6% > €    730,- + Klimaticket 
 2. Lehrjahr    +7,6% > €    925,- + Klimaticket
 3. Lehrjahr    +7,4% > € 1.125,- + Klimaticket
 4. Lehrjahr + 12,4% > € 1.600,-

#

KOLLEKTIVVERTRAG 
2022/2023 
von der Gewerkschaft durchgesetzt!

q Frau             q Herr        q Divers       q ....................          Titel ...........................................

Familienname ...........................................................  Vorname ..................................................

Geburtsdatum

Straße/Hausnr.  ............................................................................................................................

PLZ/Wohnort .................................................................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................................................

E-Mail .............................................................................................................................................

Damit wir Sie bei Kollektivvertragsverhandlungen richtig informieren können, bitten wir um 
Angabe Ihres Dienstgebers und der genauen Branche. 

Beschäftigt bei .............................................................................................................................

Anschrift  ........................................................................................................................................

Branche  ........................................................................................................................................

Derzeitige Tätigkeit ......................................................................................................................

Zutreffendes bitte ankreuzen:

q Angestellte/r q Arbeiter/in q Lehrling/... Lj. q Schüler/in 
q Student/in q Werkvertrag q Zeitarbeitskraft q freier Dienstvertrag
q Zweitmitgliedschaft q geringfügig beschäftigt

GPA Beitrittsmonat/-jahr: ...............................

Gehaltshöhe brutto ........................................

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehalts bis zu einem Maximal-
beitrag, der jährlich angepasst wird (siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag). Der Mit-
gliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

q	 Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per 
elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren dürfen, um über Serviceleistungen, etwa 
Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Infor-
mationen zu übermitteln. 
Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Bitte wenden >>

JETZT GPA-MITGLIED WERDEN!

Wir kämpfen jedes Jahr dafür einen gerechten Anteil am 
Erfolg zu bekommen. Das können wir nur sichern, wenn 
auch Sie Ihren Beitrag dazu leisten. 
Wenn es hart auf hart kommt - 
und das ist nächstes Jahr zu 
erwarten – zählt nur die 
Unterstützung durch die 
ArbeitnehmerInnen.
Ohne Mitglieder – keine Kraft – 
ohne Kraft – kein gutes Ergebnis!

Gehalt brutto monatl. 213,- Euro nach 4 Jahren

€ 3.000,–  EUR 2.982,– 
jährlich

>  ein Kleinwagen
    mit EUR 12.000.-


